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V e r w a l t u n g s r e c h t
Reisekosten der Corona-Rückholaktion
Die von der weltweiten Rückholaktion des 
Auswärtigen Amtes Betroffenen dürfen an 
den Kosten grundsätzlich beteiligt werden. 
Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in 
mehreren Klageverfahren entschieden.

Im Zusammenhang mit der weltweiten Ver-
breitung von Covid-19 kam es seit Mitte 
März 2020 im Ausland zu hoheitlich ver-
hängten Ausgangssperren, Grenz- und 
Flughafenschließungen sowie einer weitge-
henden Einstellung des kommerziellen Pas-
sagierflugverkehrs. Im Rahmen der Rückho-
laktion der Bundesregierung organisierte 
das Auswärtige Amt Repatriierungsflüge für 
im Ausland befindliche, deutsche Staats-
angehörige in das Bundesgebiet. Seit dem 
18. März 2020 wurden ca. 67.000 Personen 
jeweils auf freiwilliger Basis und auf der 
Grundlage ausdrücklicher Einverständniser-
klärungen auf 270 Flügen in die Bundesre-
publik Deutschland zurückgeholt, wofür der 
Bund ca. 95 Millionen Euro verauslagte. Die 
Bundesrepublik Deutschland verlangt von 
den Zurückgeholten jeweils pauschalierten 
Auslagenersatz, den sie mit entsprechenden 
Leistungsbescheiden geltend macht.
Die Klägerinnen und Kläger wenden u.a. 
ein, die herangezogene Rechtsgrundla-
ge sei nicht anwendbar. Durch den Coro-
na-Lockdown seien ihnen erhebliche Ko-
sten entstanden, die sie bisher nicht ersetzt 
bekommen hätten, so dass die zusätzlichen 
Erstattungsforderungen der Beklagten für 

sie zumindest in voller Höhe nicht tragbar 
seien. Auch seien die Auslagenpauschalen 
unangemessen, da sie weitaus günstigere 
Rückflüge gebucht hätten. Über zwei der 
Klagen hat das Verwaltungsgericht münd-
lich verhandelt. Sie blieben ohne Erfolg. Die 
auf der Grundlage von § 6 Abs. 2 des Kon-
sulargesetzes erlassenen Bescheide seien 
zu Recht ergangen, weil es sich bei der Co-
rona-Pandemie um einen Katastrophenfall 
im Sinn der Norm handele. Die weltweite 
Betroffenheit einschließlich Deutschlands 
schließe die Anwendbarkeit der Vorschrift 
nicht aus. Die von der Beklagten orga-
nisierte Rückholung mittels gecharterter 
Flugzeuge sei zur Hilfeleistung für die im 
Ausland festsitzenden deutschen Staatsan-
gehörigen erforderlich gewesen.
Die aus Gründen der Verwaltungsverein-
fachung vorgenommene Pauschalierung 
der Auslagen begegne keinen rechtlichen 
Bedenken, da die festgesetzten Pauscha-
len pro Flug von 1.000 Euro (Neuseeland) 
bzw. 600 Euro (Mexiko) jedenfalls unter den 
der Bundesrepublik Deutschland tatsäch-
lich entstandenen Kosten gelegen hätten. 
Zur Einholung von Vergleichsangeboten 
für die Charterkosten sei die Beklagte nicht 
verpflichtet gewesen. Die erwartete Ko-Fi-
nanzierung der Rückholaktion durch den 
EU-Zivilschutzmechanismus in Höhe von 
35 % schließe die Rückforderung nicht aus. 
Für einen Verzicht auf die Kostenerstattung 
sei kein Raum gewesen. Besondere Um-
stände für eine Ermessensentscheidung der 
Beklagten hätten nicht vorgelegen. Daher 
habe es ihr auch freigestanden, die Erstat-
tungsbescheide mit Hilfe automatischer 
Einrichtungen zu erlassen und von einer 
Anhörung abzusehen.
Verwaltungsgericht Berlin,
Urteile vom 17.12.2021 – VG 34 K 33.21 und 
VG 34 K 313.21 –

A r b e i t s r e c h t
Kurzarbeit Null verringert Urlaubsanspruch
Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne 
Arbeitstage vollständig aus, ist dies bei der 
Berechnung des Jahresurlaubs zu berück-
sichtigen. Arbeitgeber dürfen den Urlaub 
für komplett entfallene Arbeitstage anteilig 
kürzen, wie das Bundesarbeitsgericht ent-
schied.

Die Klägerin ist bei der Beklagten drei Tage 
wöchentlich als Verkaufshilfe mit Backtätig-
keiten beschäftigt. Bei einer Sechstagewo-
che hätte ihr nach dem Arbeitsvertrag ein 
jährlicher Erholungsurlaub von 28 Werk-
tagen zugestanden. Dies entsprach bei 
einer vereinbarten Dreitagewoche einem 
Urlaubsanspruch von 14 Arbeitstagen. 
Aufgrund Arbeitsausfalls durch die Coro-
na-Pandemie führte die Beklagte Kurzarbeit 
ein. Dazu trafen die Parteien Kurzarbeits-
vereinbarungen, auf deren Grundlage die 
Klägerin u.a. in den Monaten April, Mai und 
Oktober 2020 vollständig von der Arbeits-
pflicht befreit war und in den Monaten No-
vember und Dezember 2020 insgesamt nur 
an fünf Tagen arbeitete.

Aus Anlass der kurzarbeitsbedingten Ar-
beitsausfälle nahm die Beklagte eine Neu-
berechnung des Urlaubs vor. Sie bezifferte 
den Jahresurlaub der Klägerin für das Jahr 
2020 auf 11,5 Arbeitstage. Dagegen hat 
sich die Klägerin mit der vorliegenden Kla-
ge gewandt. Sie hat den Standpunkt einge-
nommen, kurzarbeitsbedingt ausgefallene 
Arbeitstage müssten urlaubsrechtlich wie 
Arbeitstage gewertet werden. Die Beklagte 
sei daher nicht berechtigt gewesen, den Ur-
laub zu kürzen. Für das Jahr 2020 stünden 
ihr weitere 2,5 Urlaubstage zu. Die Vorin-
stanzen haben die Klage abgewiesen.
Die Revision der Klägerin hatte beim Bun-
desarbeitsgericht keinen Erfolg. Die Kläge-
rin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch 
auf weitere 2,5 Arbeitstage Erholungsurlaub 
für das Kalenderjahr 2020. Nach § 3 Abs. 1 
BUrlG beläuft sich der Anspruch auf bezahl-
ten Jahresurlaub bei einer gleichmäßigen 
Verteilung der Arbeit auf sechs Tage in der 
Woche auf 24 Werktage. Ist die Arbeitszeit 
eines Arbeitnehmers nach dem Arbeitsver-
trag auf weniger oder mehr als sechs Ar-
beitstage in der Kalenderwoche verteilt, ist 
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die Anzahl der Urlaubstage grundsätzlich 
unter Berücksichtigung des für das Urlaubs-
jahr maßgeblichen Arbeitsrhythmus zu be-
rechnen, um für alle Arbeitnehmer eine 
gleichwertige Urlaubsdauer zu gewährlei-
sten (24 Werktage x Anzahl der Tage mit 
Arbeitspflicht geteilt durch 312 Werktage). 
Dies gilt entsprechend für den vertraglichen 
Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertragspar-
teien - wie im vorliegenden Fall - für die Be-
rechnung des Urlaubsanspruchs keine von § 
3 Abs. 1 BUrlG abweichende Vereinbarung 
getroffen haben.
Bundesarbeitsgericht,
Urteile vom 30.11.2021 – 9 AZR 225/21 und 
9 AZR 234/21 –

S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t
Weg vom Bett ins Homeoffice gesetzlich 
unfallversichert
Ein Beschäftigter, der auf dem morgend-
lichen erstmaligen Weg vom Bett ins 
Homeoffice stürzt, ist durch die gesetzliche 
Unfallversicherung geschützt. Dies hat das 
Bundessozialgericht entschieden.

Der Kläger befand sich auf dem Weg zur 
Arbeitsaufnahme von seinem Schlafzimmer 
in das eine Etage tiefer gelegene häusliche 
Büro. Üblicherweise beginnt er dort unmit-
telbar zu arbeiten, ohne vorher zu früh-
stücken. Beim Beschreiten der die Räume 
verbindenden Wendeltreppe rutschte er 
aus und brach sich einen Brustwirbel. Die 
beklagte Berufsgenossenschaft lehnte Leis-
tungen aus Anlass des Unfalls ab. Während 
das Sozialgericht den erstmaligen mor-
gendlichen Weg vom Bett ins Homeoffice 
als versicherten Betriebsweg ansah, beur-
teilte das Landessozialgericht ihn als un-
versicherte Vorbereitungshandlung, die der 
eigentlichen Tätigkeit nur vorausgeht.
Das Bundessozialgericht hat die Entschei-
dung des Sozialgerichts bestätigt. Der Klä-
ger hat einen Arbeitsunfall erlitten, als er auf 
dem morgendlichen Weg in sein häusliches 
Büro (Homeoffice) stürzte. Das Beschreiten 
der Treppe ins Homeoffice diente nach den 
verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz 
allein der erstmaligen Arbeitsaufnahme und 
ist deshalb als Verrichtung im Interesse des 
Arbeitgebers als Betriebsweg versichert.
Bundessozialgericht,
Urteil vom 08.12.2021 – B 2 U 4/21 R –

S t r a f r e c h t
Fälschung von Impfpässen nach altem 
Recht nicht strafbar
Das Landgericht Landau in der Pfalz hat 
entschieden, dass die Fälschung eines Impf-
passes durch die Eintragung über eine tat-
sächlich nicht erfolgte Schutzimpfung ge-

gen Covid-19 nach der bis zum 23.11.2021 
geltenden Rechtslage nicht strafbar ist.
Der Beschuldigte hatte in mindestens 2 
Fällen Eintragungen über eine solche nicht 
erfolgte Schutzimpfung in Impfpässen ge-
macht unter Verwendung eines Stempels 
mit der Aufschrift „Impfzentrum …“ und 
Klebezetteln mit erfundenen Impfstoffchar-
gennummern, versehen mit einer angeblich 
von einem Arzt stammenden Unterschrift. 
Diese Impfpässe wurden dann von anderen 
Personen in Apotheken vorgelegt, um ein 
digitales Impfzertifikat zu erhalten.
Nach der Strafvorschrift in § 277 StGB in der 
bis zum 23.11.2021 geltenden Fassung war 
eine solche Tat nur dann strafbar, wenn ein 
in dieser Weise gefälschter Impfpass zur 
Täuschung von Behörden oder Versiche-
rungsgesellschaften genutzt wurde. Nach 
der Auffassung der Strafkammer war diese 
Voraussetzung hier nicht erfüllt, zumal der 
Beschuldigte den Impfpass in der Apotheke 
nicht selbst vorgelegt hatte. Da es sich bei 
der Strafvorschrift des § 277 StGB um eine 
Spezialregelung handele, gehe diese einer 
möglichen Anwendung der „normalen“ Ur-
kundenfälschung in § 267 StGB vor.
Die Straflosigkeit dieser Fallgestaltung sei 
auch genau der Grund, warum der Gesetz-
geber die Vorschrift des § 277 StGB für die 
Zeit ab dem 24.11.2021 neu gefasst und 
stark verändert habe. Durch die gesetzliche 
Neuregelung dürfte die von der Strafka-
mmer festgestellte Strafbarkeitslücke ge-
schlossen worden sein.
Landgericht Landau,
Beschluss vom 13.12.2021 – 5 Qs 93/21 –

S c h a d e n e r s a t z r e c h t
Mülltonnen auf Radweg bringen Radfah-
rer zu Fall: Kein Anspruch auf Schadens-
ersatz
Erkennt ein Radfahrer, dass ihm geleerte 
Mülltonnen auf dem Radweg im Weg ste-
hen, so muss er diesen vorsichtig und 
mit ausreichendem Abstand ausweichen. 
Kommt er dabei zu Fall, so hat er keinen An-
spruch auf Schadensersatz gegen die Ab-
fallentsorgungsfirma. Das geht aus einem 
Urteil des Landgerichts Frankenthal hervor.
Ein Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim 
war als Radfahrer auf einem Radweg unter-
wegs. Seiner Schilderung nach erkannte er, 
dass sich auf dem Radweg zwei Mülltonnen 
befanden. Beim Versuch, diesen auszuwei-
chen, fuhr er gegen eine der Mülltonnen, 
stürzte und verletzte sich schwer. Mit sei-
ner Klage verlangte er nun von dem zu-
ständigen Abfallentsorgungsunternehmen 
Schmerzensgeld und Schadensersatz. Er 
behauptete: Die Müllwerker hätten die ge-
leerten Tonnen auf dem Radweg abgestellt, 
so dass es nicht möglich gewesen sei, ge-
fahrlos vorbeizufahren. Dies stelle eine Ver-
letzung der Verkehrssicherungspflicht dar. 
Die Klage hatte aufgrund eines ganz über-
wiegenden Mitverschuldens des Radfahrers 
keinen Erfolg.
Nach Ansicht des Gerichts könne das Ab-
stellen von Mülltonnen auf einem Radweg 
durchaus eine Verletzung der Verkehrs-
sicherungspflicht sein. Denn die Tonnen 
seien ein „ruhendes Hindernis“, wodurch 
der Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigt 

werde. Wenn aber das ruhende Hindernis 
schon von weitem erkennbar sei, müsse der 
Radfahrer diesem mit einem ausreichenden 
Seitenabstand ausweichen. Hält er diesen 
Abstand nicht ein und stürzt, so sei der 
Sturz nicht auf die in dem Hindernis liegen-
de Gefahr, sondern ganz überwiegend auf 
seine eigene grob fahrlässige Fahrweise zu-
rückzuführen. Denn der Radfahrer habe den 
Mülltonnen weiträumig ausweichen kön-
nen, sich jedoch bewusst dazu entschieden, 
an diesen so knapp vorbeizufahren, dass 
es zu einem Sturz kommen konnte. Dieses 
Mitverschulden schließe alle seine etwaigen 
Ansprüche aus.
Landgericht Frankenthal,
Urteil vom 24.09.2021 – 4 O 25/21 –

W o h n e i g e n t u m s r e c h t
Wohnungseigentümer muss Lärmstö-
rungen geringer Intensität durch psy-
chisch kranke Nachbarin hinnehmen
Ein Wohnungseigentümer hat Lärmstörungen 
von geringer Intensität, die von einer psychisch 
kranken Nachbarin ausgehen, hinzunehmen. 
Kann die Lärmstörung durch das Schließen des 
Fensters unterbunden werden, so ist dem Woh-
nungseigentümer dies zumutbar. Dies hat das 
Landgericht Frankfurt a.M. entschieden.
Der Eigentümer einer Wohnung klagte im gegen 
die Eigentümerin der unter ihm liegenden Woh-
nung vor dem Amtsgericht Kassel auf Unterlas-
sung. Hintergrund dessen waren Lärmstörungen 
der Nachbarin durch Geschrei und sonstige 
laute Äußerungen. Der Wohnungseigentümer 
belegte die Lärmbelästigungen durch Audioauf-
nahmen. Die Lärmstörungen hatten ihre Ursache 
in der psychischen Erkrankung der Nachbarin. 
Das Amtsgericht gab der Klage statt. Dagegen 
richtete sich die Berufung der Beklagten.
Das Landgericht Frankfurt a.M. entschied zu 
Gunsten der Beklagten. Dem Kläger stehe der 
geltend gemachte Anspruch nicht zu. Zwar seien 
die von der Beklagten ausgehenden Geräusche 
wiederholend, von der Intensität allerdings re-
gelmäßig mäßig bis gering. Die auf der Audio-
aufnahme zu hörenden Geräusche gingen kaum 
über das hinaus, was bei geöffnetem Fenstern 
ohnehin von der Straße zu hören sei. Dies zeige 
sich insbesondere daran, dass die Geräusche der 
Vögel lauter und deutlicher zu hören seien als 
die von der Beklagten verursachten Geräusche.
Zudem seien die Geräusche nur dann zu hö-
ren, so das Landgericht, wenn beide Parteien 
die Fenster ihrer Wohnung geöffnet haben. Der 
Kläger könne der Lärmstörung also durch das 
Schließen seiner Fenster entgehen. Zwar sei der 
Wohnungseigentümer berechtigt, die Fenster zu 
öffnen. Es sei aber zu berücksichtigen, dass die 
Beklagte infolge der psychischen Erkrankung 
zeitweise nicht zu einer Steuerung ihres Verhal-
tens in der Lage sei. Vor diesem Hintergrund sei 
ihm das Schließen seiner Fenster zumutbar.
Landgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 15.07.2021 – 2-13 S 88/20 –
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